
beit in der derzeit gültigen Fassung, erlässt der Zweck-
verband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken fol-
gende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan

in den Erträgen mit 24.961.800,-- €
in den Aufwendungen mit 24.261.300,-- €

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 2.167.000,-- € festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 
700.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 
auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

1. Eine Investitionskostenumlage zur Deckung von Aus-
gaben des Vermögensplanes wird nicht erhoben.

2. Eine Umlage zur Deckung des laufenden Finanzbe-
darfs (Betriebskostenumlage) wird gemäß § 18 Abs. 3 
der Verbandssatzung nach dem tatsächlichen Abfall-
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Haushaltssatzung 2018 des  
Zweckverbandes  

für Abfallwirtschaft in  
Nordwest-Oberfranken

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ab-
fallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 06. Feb-
ruar 2018 nachstehende Haushaltssatzung für das Jahr 
2018 beschlossen.

Die Regierung hat mit Schreiben vom 23.01.2018 Nr. 55.1 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2018 keine geneh-
migungspflichtigen Bestandteile enthält. Die Haushalts-
satzung wird im Regierungsamtsblatt Oberfranken Nr. 
02/2018 vom 22.02.2018 amtlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan gem. 
Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 23. Februar bis 02. März 
2018 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Von-
Werthern-Str. 6, 96487 Dörfles-Esbach während der all-
gemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufliegt.

HAUSHALTSSATZUNG 
des „Zweckverbandes für Abfallwirtschaft 

in Nordwest-Oberfranken“ 
- Sitz Coburg - 

für das Wirtschaftsjahr 2018
Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung i. V. m. Art. 
40 (1) des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
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aufkommen des jeweiligen Verbandsmitgliedes erho-
ben. Sie beträgt:

a)  133,-- € je t für im Rahmen der kommunalen Abfall- 
  entsorgung angelieferte Abfälle 

b)  60,-- € je t für Klärschlamm nach § 3 Abs. 3 der  
  Gebührensatzung

c)  77,-- € je t für sonstige Abfälle zur Deponierung 
  nach § 3 Abs. 4 a und Abs. 5 der Ge- 
  bührensatzung

d)  165,-- € je t für asbesthaltige Abfälle zur Deponie- 
  rung nach § 3 Abs. 4 b der Gebühren- 
  satzung

e)  165,-- € je t für hoch verdichtetes, voluminöses  
  Dämmmaterial zur Deponierung nach  
  § 3 Abs. 4 c der Gebührensatzung

f)  261,-- € je t für nicht verdichtetes, voluminöses  
  Dämmmaterial zur Deponierung nach  
  § 3 Abs. 4 d der Gebührensatzung

g)  133,-- € je t für sonstige Abfälle

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in 
Kraft.

Dörfles-Esbach, 06. Februar 2018
Zweckverband für Abfallwirtschaft
in Nordwest-Oberfranken

N. Tessmer
Oberbürgermeister
und Verbandsvorsitzender
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Änderung der Gebührensatzung des 
Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in 

Nordwest-Oberfranken für die Benutzung 
seiner Abfallentsorgungseinrichtungen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ab-
fallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 06. Febru-
ar 2018 die 14. Satzung der Änderung der Gebührensat-
zung für die Benutzung seiner Abfallentsorgungseinrich-
tungen beschlossen.

Die Satzung wird im Regierungsamtsblatt Oberfranken 
Nr. 02/2018 vom 22.02.2018 amtlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Satzungen in den 
nächsten sieben Tagen nach Erscheinen dieses Amts-
blattes in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Von-
Werthern-Str. 6, 96487 Dörfles-Esbach während der all-
gemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufliegen.

Aufgrund von Art. 22 Abs. 2 und Art. 42 Abs. 4 Komm-
ZG, Art. 8 KAG und § 4 der Satzung des Zweckverban-
des über die Benutzung seiner Abfallentsorgungsanlagen 
erlässt der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nord-
west-Oberfranken folgende

14. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für die Benutzung seiner Abfallentsorgungseinrich-
tungen (Umladestationen, Müllheizkraftwerk und 

Not- und Reststoffdeponie)

§ 1
Die Gebührensatzung des Zweckverbandes für Abfall-
wirtschaft für die Benutzung seiner Abfallentsorgungs-
einrichtungen (Umladestationen, Müllheizkraftwerk und 
Not- und Reststoffdeponie) vom 01.12.1998 (OfrABl. Fol-
ge 1/99) in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 
03.03.2015 (OfrABl. Folge 3/2015) wird wie folgt geän-
dert:

§ 3 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

§ 3

Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe

(1) Die Gebühren betragen nach Gewicht 
 je Tonne Abfall  133,-- €

 jedoch mindestens pauschal für die Anlieferung von 
Kleinmengen (kleiner 200 kg) bei:

 1. Pkw-Kofferraummenge 5,-- €
  (Inhalt eines Standart-Kofferraums oder bei sonsti-
  ger Art der Anlieferung einer vergleichbaren  

 Menge).

 2. Über die in Nr. 1 hinaus gehende Mengen 
  bis max. 1,0 m³  10,-- €
  z.B. Pkw mit Anhänger - Ladefläche bis 2 m² und 

 Bordwand- oder Ladehöhe bis zu 0,5 m), Pkw mit be- 
 sonderer Ladefläche, Dachträger o. ä., Kombi mit 
 umgeklappter Rücksitzbank oder bei sonstiger Art  
 der Anlieferung einer vergleichbaren Menge.

 3. Über die in Nr. 2 hinaus gehende Mengen 
  größer 1,0 m³  20,-- €  

 z.B.: Kleinbus, Klein-Lkw, Transporter, Pkw mit An- 
 hänger (Ladefläche bis zu 4 m², Bordwand- oder La- 
 dehöhe über 0,5 m), Pkw mit besonderer Ladeflä- 
 che, Dachträger o.ä., Kombi mit umgeklappter  
 Rücksitzbank oder bei sonstiger Art der Anlieferung 
 einer vergleichbaren Menge.

(2) Die Gewichte der Abfälle werden durch geeichte Waa-
gen festgestellt. Dies gilt nicht für Kleinmengen bis 
200 kg.

 Für den Fall, dass die Wiegeeinrichtung ausfällt, wird 
das tatsächliche Gewicht vom Betriebspersonal ge-
schätzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.04.2018 in Kraft.

Dörfles-Esbach, den 06.02.2018

Norbert Tessmer
Oberbürgermeister
und Verbandsvorsitzender

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


